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"Gegenentwurf" zur Volksinitiative "Volkssouveränität statt Behördenpropaganda"
Sehr geehrte Präsidien

sehr geehrte Ratsmitglieder
Die Staatspolitische Kommission des Ständerates wollte kurz vor Sessionsbeginn angeblich "Hand bieten für eine konstruktive Lösung". Umstritten sei in den bisherigen Diskussionen insbesondere die Rolle des Bundesrates gewesen. Gemäss dem vom Plenum des Ständerates nunmehr übernommenen Antrag seiner Staatspolitischen Kommission soll der Bundesrat nun verpflichtet werden, "die wichtigsten im parlamentarischen Prozess vertretenen Positionen" darzulegen und "keine von der Haltung der Bundesversammlung abweichende Abstimmungsempfehlung" zu vertreten. Gemeint ist immer noch die Ergänzung des Bundsgesetzes über die politischen Rechte durch einen neuen Art. 10a.
Sofort nach Kenntnisnahme  vom Kommissionsbeschluss gelangte ich an die Kommissionspräsidentin und teilte ihr mit, dass der Beschluss verfassungswidrig sei. Der Empfang meiner Zuschrift wurde mir von ihr bestätigt  mit dem Bemerken, ihr Inhalt habe der Kommission nicht mehr mitgeteilt werden können, weil die Vorlage bereits in der Beratung durch das Plenum stehe. Gerade im Hinblick auf diese Gefahr hatte ich dem Herrn Präsidenten des Ständerates von meiner Zuschrift an die <Kommissionspräsidentin ebenfalls Kenntnis  gegeben. Der routinemässige Ablauf der Parlamentsgeschäfte lässt sich aber offensichtlich nicht aufhalten.
Ich wiederhole nun zu Handen beider Ratsplenen meine Feststellungen wie folgt:
1.
 Der "Indirekte Gegenentwurf"
a)
Der immer noch in Kraft befindliche Art. 139 Abs. 6 BV besagt:

Volk und Stände stimmen gleichzeitig über die Initiative und den Gegenentwurf ab.
Der gegenwärtige Rechtszustand kennt nur die Verfassungsinitiative. Der Gegenentwurf zur Verfassungsinitiative muss demnach eine Verfassungsbestimmung zum Inhalt haben. Daher haben über beides Volk und Stände abzustimmen.
Ferner ist über die Volksinitiative und den Gegenvorschlag gleichzeitig abzustimmen,

Beides ist nicht der Fall, wenn der Gegenentwurf in eine Gesetzesbestimmung gekleidet wird. Diese unterliegt nur dem fakultativen Referendum und bedarf keines Ständemehrs, was Art. 139 Abs. 6 BV widerspricht. Es bedeutet aber auch, dass sie, da der Ablauf der Referendumsfrist abgewartet werden müsste, nicht zusammen mit der Initiative zur Abstimmung gelangen kann, was wiederum Art. 139 Abs. 6 BV widerspricht. 
b)
Art. 139b Abs. 1 BV, angenommen in der Volksabstimmung vom 9. Februar 2003, der bei seinem Inkrafttreten den vorgenannten Absatz ersetzen wird, lautet seinerseits:
Die Stimmberechtigten stimmen gleichzeitig ab über 

a) die Volksinitiative oder die ihr entsprechende Änderung und

b) den Gegenentwurf der Bundesversammlung.
Dieser Wortlaut geht von der Existenz einer Allgemeinen Volksinitiative aus, die auch Gesetzesbestimmungen umfasst (Art. 139a Abs. 1 BV). Deshalb hat der vorstehende Text nur noch die Gleichzeitigkeit der Entscheide zu Volksinitiative und Gegenentwurf zum Inhalt, während der neue Art.  139a Abs. 3 Satz 2 BV wie folgt differenziert:
Die Änderung der Bundesverfassung und der Gegenentwurf werden Volk und Ständen zur Abstimmung unterbreitet, die Änderung der Bundesgesetzgebung und der Gegenentwurf werden dem Volk zur Abstimmung unterbreitet.
Das ist der von der Bundesversammlung und dem Volk für die Zukunft klar niedergelegte Ordnung. Interessant ist an der obigen Regelung, dass der Gegenentwurf auf Gesetzesstufe dem obligatorischen Referendum unterstellt ist. Dies ergibt sich aber daraus, dass die Bundesversammlung, wenn sie der Volksinitiative zustimmt, die entsprechende Änderung der Bundesgesetzgebung, die "im Sinne der Initianten" verfasst wird (Art. 139a Abs. 4 BV), dem Volk zur Entscheidung vorlegen muss und dieses gleichzeitig über einen allfälligen Gegenentwurf entscheiden soll.
c)
Es ergibt sich also, dass es Gesetzesänderungen als "indirekten Gegenentwurf" zu Verfassungsinitiativen nicht gibt. Natürlich steht es dem Gesetzgeber frei, irgendeine Gesetzesänderung, die sich im Bereich eines zum Themenkreis einer Verfassungsinitiative gehörenden Gegenstandes bewegt, in die Wege zu leiten. Es ist dann aber nicht von einem Gegenentwurf zu sprechen, sondern, wie bei zu erwartenden Verfassungsänderungen allgemein, der Ausgang der Volksabstimmung über die Verfassungsinitiative abzuwarten. 

2.
Die Meinungsfreiheit der Mitglieder des Bundesrates
Art. 16 Abs. 1 BV besagt: 

Die Meinungs- und Informationsfreiheit ist gewährleistet.

Das gilt auch für Mitglieder des Bundesrates und für die Gesamtbehörde.
Überdies besagt Art. 10 EMRK:

1Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäusserung. Dieses Recht schliesst die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Radio-, Fernseh- und Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.

2Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden, sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen und Strafdrohungen unterworfen werden, die gesetzlich notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität oder der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.
Keiner dieser Fälle ist gegeben. Ich habe schon in früheren Zuschriften darauf hingewiesen, dass die Bundesratsmitglieder schon wegen Art. 16 BV (Meinungsfreiheit) nicht gezwungen werden können, in aller Zukunft jede Vorlage der Bundesversammlung ungeachtet ihres Themas und ihrer Zielsetzung öffentlich zu vertreten und zu behaupten, dass sie angenommen werden müsse. Ein Bundesratsmitglied kann schon Gegner des Entwurfes gewesen sein und Entwürfe des Bundesrates können  in der parlamentarischen Beratung derart verändert werden, dass er oder die Departementsvorsteherin  sich nicht mehr mit der Vorlage identifizieren kann. Gleichgültig, sagen Sie, er/sie hat das zu vertreten. Ein Bundesratsmitglied  würde also bezüglich seiner Meinungsfreiheit schlechter gestellt als jede gewöhnliche stimmberechtigte Person. In Art. 8 Abs. 2 BV sind Diskriminierungsfälle beispielhaft aufgezählt. Auch wenn nicht ausdrücklich erwähnt, darf, wer ein bestimmtes politisches Amt ausübt, nicht wegen eben dieses Amtes diskriminiert werden.
3.
Zur Thematik 

a)
Als "indirekter Gegenentwurf" zur Volksinitiative ist der Ständeratsbeschluss  ohnehin untauglich. Thema der Volksinitiative ist nämlich nicht der Inhalt einer bundesrätlichen Empfehlung, sie verlangt vielmehr, dass der Bundesrat samt Bundesverwaltung endlich aufhöre, Partei zu ergreifen und mit Steuergeldern Abstimmungen gewinnen zu wollen.

b)
Zudem ist es für eine Abstimmung des Souveräns (insbesondere bei Volksinitiativen) nicht ersichtlich, warum es nur auf Positionen ankommen soll, die "im parlamentarischen Prozess" vertreten werden und wie der Bundesrat darüber befinden soll, welche davon die "wichtigsten" sind. Auch das ist übrigens nicht Gegenstand der Volksinitiative "Volkssouveränität statt Behördenpropaganda" und kann somit nicht Gegenstand eines Gegenentwurfes sein.
Mit freundlichen Grüssen
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